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Ö

BAUGEBIET
"ZEHNT II"

B. Festsetzungen durch Planzeichen und Text

7. Sonstige Festsetzungen

7.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
- Fläche Geltungsbereich 1: ca. 4.715 m²
- Fläche Geltungsbereich 2: ca. 2.025 m²

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Dörfliches Wohngebiet (§ 5a BauNVO)
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches:    ca. 4.715 m²

MDW

C. Hinweise, Kennzeichnungen und
nachrichtliche Übernahmen

A. Gesetzliche Grundlagen

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

3. derzeitige Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und Flurnummer

1. Gebäudebestand

4. Maßzahlen in m3

6. Höhenschichtlinien in m ü. NHN (Quelle Bayer. Vermessungsverwaltung)321

18. Mögliche Bebauung (schematisch)
- Hauptgebäude / Garage

5. vorgeschlagene Flurstücksgrenze

8. bestehende Gehölze außerhalb des räumlichen Bebauungsplangeltungsbereiches

17.              .... Grundstücksnummerierung
61

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN ÜBERSICHTSKARTE / PLANTITEL

unmaßstäblichQuelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023
BayernAtlas (Bayer. Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat)

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

3.2 Baugrenze
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 3.220 m²

o3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

1. Dem Bebauungsplan sind folgende Unterlagen beigefügt:
- Begründung gemäß § 2a BauGB

E. Anlagen

20. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes "Zehnt II", in der
Fassung seiner letzten Änderung

M. 1 / 1000
Stand Plangrundlage DFK April 2022

STRAHLUNGEN

6

5

4

3

2

1

privates Pflanzgebot für
heimische Laubbäume zur
inneren Durchgrünung;
sh. Ziffer B.5.1 der textlichen
Festsetzungen

Gehölzrodung;
sh. Ziffer B.5.6.2 der
textlichen Festsetzungen

Gemarkung
Strahlungen

best. MW-Kanal

Anwandweg

GH
8,50 m

o

II

0,6

MDW

1,2

best. RW-Kanal

Aufgestellt: 24.05.2023 Geändert: 05.03.2024

Entwurf
PLANVERFASSER:
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BEBAUUNGSPLAN
"WESTLICH DER

MÜNNERSTÄDTER STRASSE"
MIT INTEGRIERTER GRÜNORDNUNG

STRAHLUNGEN
GEMEINDE STRAHLUNGEN, GEMEINDETEIL STRAHLUNGEN
LANDKREIS RHÖN-GRABFELD
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

321

M. 1 / 2000

Bebauung beispielhaft (ohne Rechtskraft)

PLANTEILE / SCHEMATA PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

gepl. Wohngebiet
"Zehnt IV"

320

319

318

317

316

315

314

313

312
311

310

Perspektive der Bebauung beispielhaft (ohne Rechtskraft)

Schema Abwasserbeseitigung

Grünordnung

M. 1 / 2000

M. 1 / 2000

Anschluss SW-Kanal
an best. MW-Kanal

DN 400

DN 150

D
N

 500

D
N

 250

gepl. SW-Kanal
aus BG "Zehnt IV"

Einleitung RW-Kanal
in best. RRB

15,00

Cb Cb

Hochstamm

Heister

Tc

Ca Ca

Gehölzartenverteilung:
Baumarten:

Hochstamm
Tc 1 Tilia cordata - Winterlinde 2 %

Heister
Cb 2 Carpinus betulus - Hainbuche 4 %

Alternativ verwendbar:
Acer campestre (Feldahorn)
Fraxinus excelsior (Esche)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Sorbus domestica (Speierling)
Tilia cordata (Winterlinde)

3,
0

Hecke

2,
0

1,
0

Straucharten:

Sträucher
Ca 8 Corylus avellana (Haselnuss) 17 %
Cs 8 Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 17 %
Cm 8 Crataegus monogyna (eingriffeliger Weißdorn) 17 %
Sc 4 Salix caprea (Salweide)   9 %
Vl 10 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 23 %
Rc 5 Rosa canina (Hundsrose) 11 %

Pflanzdichte:

Der Abstand in Reihe und Zeile beträgt 1,00 m. Die Pflanzung erfolgt in Gruppen von 3-7 Pflanzen je Art.

Pflanzqualität:

Hochstamm 2x verpflanzt, StU 12-14 cm
Heister 2x verpflanzt, Höhe 150-250 cm
Sträucher 2x verpflanzt, Höhe 60-100 cm

Ca Ca

Cs Cs

CsCs Cs Cs

Cm Cm Cm

CmCmCm

Sc

Sc Sc

Vl Vl Vl Vl

Vl Vl Vl VlRc Rc

Ca

Ca Ca

Ca CsCsCm CmSc Rc

Rc Rc Vl Vl

Gras- und Krautsaum

best. Gehölzstruktur;
sh. Ziffer B.5.2.1 der

textlichen Festsetzungen

VERFAHRENSVERMERKE
1. Die Gemeinde Strahlungen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 13.02.2023 die Aufstellung des

Bebauungsplanes "Westlich der Münnerstädter Straße" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.02.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Auslegung für den 
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.05.2023 hat in der Zeit vom 20.11.2023 bis
22.12.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.05.2023 hat in der Zeit vom
06.11.2023 bis 22.12.2023 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ wurden die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ..................
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................. wurde mit der Begründung und dem
Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .............. bis .................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Strahlungen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............... den Bebauungsplan
"Westlich der Münnerstädter Straße" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ............. als Satzung
beschlossen.

Strahlungen, den ..........................

......................................................
Johannes Hümpfner (1. Bürgermeister) (Siegel)

7. Ausgefertigt

Strahlungen, den ..........................

......................................................
Johannes Hümpfner (1. Bürgermeister) (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Westlich der Münnerstädter Straße" wurde am .......... 
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. .

Strahlungen, den ..........................

......................................................
Johannes Hümpfner (1. Bürgermeister) (Siegel)

6

3

3

3

0,6
1,2

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1     Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

2.2 Grundflächenzahl

2.3 Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß
2.3.1 max. zweigeschossige Bauweise

EG

I+U

UG +-0,00
max.
+0.50

5. Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

5.1 Privates Pflanzgebot für Großbäume oder Obsthochstämme, ohne Standortbindung
- Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 2x verpflanzt, StU 12-14 cm 

Obsthochstamm, 2x verpflanzt, StU 8-10 cm
Je Grundstück sind 2 Laubbäume bzw. hochstämmige Obstbäume zu pflanzen.
Es sind ausschließlich standortgerechte Baumarten zu verwenden (sh. Pflanzliste
Begründung). Bestehende Bäume die erhalten werden, können auf das Pflanzgebot
angerechnet werden.

5.3 Freiflächengestaltung
Die nicht mit Gehölzen bepflanzten Teile von privaten Freiflächen sind gärtnerisch zu
gestalten oder als Rasenflächen breitflächig anzusäen. Geeignet ist die Gebrauchs-
rasenmischung Standard oder gleichwertig.
Auf privaten Freiflächen sind Stein-/Kies-/Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen
unzulässig. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen bis zu max. 50 cm Breite um
Haupt- und Nebengebäude.

5.6 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
5.6.1 Boden- und Bauarbeiten auf Acker- und Grünland sind während der Brutzeit von acker-

und wiesenbrütenden Vogelarten (insbesondere Feldlerche) von Mitte März bis Ende
Juli nicht zulässig. Ausnahmen sind zulässig, wenn durch Einhalten einer Schwarz-
brache oder wiederkehrende Mulchgänge zur Schaffung niedriger Vegetationsbestän-
de von Mitte bis Ende März bis Baubeginn, Bruten auf dem Baufeld ausgeschlossen
werden können.

5.4 Vollzugsfrist
Die verbindlichen privaten Anpflanzungen sind nach der Bebauung des jeweiligen
Grundstückes, spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode durchzuführen.

5.6.2 Baumfällung/Gehölzrodung
Holzungsarbeiten sind nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und 28.02./29.02. zulässig.

D. Anmerkungen

1. Für die bereits vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Westlich der Münnerstädter 
Straße" bestehende, genehmigte und von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Westlich der Münnerstädter Straße" abweichende Bebauung, wird Bestandsschutz 
festgesetzt.

W11. Trinkwasserschutzgebiet WVU Gem. Strahlungen - Gmkg. Strahlungen
- WV Strahlungen

HQ12. Heilquellenschutzgebiet Bad Neustadt/Saale

16. schematische Darstellung geplanter Schmutz- bzw. Regenwasserkanal

19. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs und zeichnerische Darstellungen des in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes "Zehnt IV" mit 1. Änderung des Bebauungs-
planes "Zehnt II" für einen Teilbereich der Gemeinde Strahlungen

15. Entwässerung des Baugebietes
Die Entwässerung der Grundstücke 4, 5 und 6 erfolgt im Trennsystem. Bei diesen
Grundstücken muss Schmutzwasser sowie verschmutztes Oberflächenwasser in den
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Regenwasser muss in den Regenwasser-
kanal eingeleitet werden.
Die Entwässerung der Grundstücke 1, 2 und 3 erfolgt im Mischsystem, durch
Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal.
Bei Anschlüssen an die Kanalisation wird der Einbau von Rückstausicherungen
empfohlen.
Eine Einleitung von Grund-, Quell und Dränagewasser, in den Schmutzwasserkanal
ist unzulässig.
Eine Regenwasserspeicherung bzw. -nutzung als Brauch- und Beregnungswasser
ist bei Beachtung der einschlägigen Vorschriften, z.B. keine Verbindungen zum Trink-
wassernetz, zulässig.

6 1,75

best.
RRB

WA

WA

WA

gepl. RW-Kanal

best. RRB
"Zehnt III"

Anschluss Grund-
stücke 2 und 3 an

best. MW-Kanal

Gebäude-
bestand

1,75

gepl. Gehweg

2. Gebäudebestand innerhalb
des Bebauungsplangel-
tungsbereiches

1

286/1

7. bestehende Nutzungen (Straßen, Wege. Gräben etc.)

Geltungsbereich 2

Geltungsbereich 1

322

nach M
ünnerstadt

N
ES 18

6

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl.
S. 588) BayRs 2132-1-B, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4
des Gesetzes vom 07. Juli 2023 (GVBl. S 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023
(GVBl. S. 371)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.
I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

2.4 max. Gebäudehöhe in m ab OK. Fertigfußboden
2.4.1 Die Höhe der Gebäude wird durch Festsetzung der maximal zulässigen Höhe der

baulichen Anlagen bestimmt.
Die Oberkante definiert sich über die obersten Bauteile einer baulichen Anlage.
Bei Flachdächern wird die Oberkante bestimmt durch die Oberkante der Attika bzw.
des Dachrandgesimses.
Die Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens darf max. 0,50 m über Ok. Straßenrand
der das Grundstück erschließenden Erschließungsstraße (= Straßenbegrenzungs-
linie) nicht überschreiten. Der Punkt der Bezugshöhe an der Erschließungsstraße ist
durch Planzeichen markiert und festgesetzt.

2.4.2 Markierung der Bezugshöhe an der Erschließungsstraße für Gebäudehöhe
2.4.3 Bei II-geschossiger Bauweise mit z.B. Flach-, Pult- oder flachgeneigtem Sattel- bzw.

Walmdach, ist die Höheneinstellung des Hauptgebäudes so zu wählen, dass sich
talseitig kein oberirdisches drittes Geschoss ergeben kann, unabhängig von der
Definition eines Vollgeschosses nach BayBO.

2.3.2 Dachgeschosse, die Vollgeschosse sind, bleiben bei der Berechnung der Zahl der
Vollgeschosse außer Betracht. Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über
der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben.
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6.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen)
Zum Ausgleich der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft werden im Sinne des
§ 1a Abs. 3 BauGB insgesamt 2.025 m² (entspricht 14.167 Wertpunkten) Ausgleichs-
fläche auf dem Grundstück Fl.Nr. 2522 der Gemarkung Strahlungen festgesetzt
(Geltungsbereich 2).
Die festgesetzte Ausgleichsfläche wird den Eingriffsgrundstücken des Bebauungs-
planes "Westlich der Münnerstädter Straße" zugeordnet (§ 9 Abs. 1a BauGB).
Eingriffsgrundstücke sind, ganz oder teilweise, die Grundstücke Fl.Nr. 328, 329, 331,
331/1 und 1641 alle Gemarkung Strahlungen (Geltungsbereich 1).
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches 2: ca. 2.025 m²

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.3 Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude
Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude sind im gesamten Gebiet auch
außerhalb der Baugrenzen sowie als Grenzbebauung zulässig.
Vor den Garagen und Carports ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m zur Straßen-
begrenzungslinie vorzusehen.

7.4.1 Die Wandhöhe für Garagen wird auf max. 3,00 m festgesetzt. Als maßgeblicher
Bezugspunkt für die Wandhöhe der Garagengebäude wird die Oberkante Straßenrand
der das Grundstück erschließenden Planstraße (= Straßenbegrenzungslinie), recht-
winklig und geradlinig gemessen von der Mitte der straßenseitigen Garagenaußenwand
festgesetzt.

7.5 Stellplätze
Es sind je Grundstück mind. 2 Stellplätze herzustellen.

7.2 Abstandsflächen, Abstände
Bezüglich der Abstandsflächen gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO.

14.1 - Mischwasserkanal

13. bestehende oberirdische Hauptversorgungsleitungen

14.2 - Regenwasserkanal

29. Landwirtschaft
Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke im Planbereich haben die
landwirtschaftlichen Immissionen aus den angrenzenden landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen. Eine zeitweise Lärmbelästi-
gung - Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6.00 Uhr
morgens, bedingt durch das tägliche Futter holen, ist hinzunehmen. Zudem sind
sonstige Lärmbeeinträchtigungen jeglicher Art, z.B. während der Erntezeit (Getrei-
deernte), auch nach 22.00 Uhr zu dulden.

24. Regenwasserbehandlung
Soweit es möglich ist und es die Sickerfähigkeit des Untergrundes zulässt, sind im
Baugebiet versickerungsfördernde Maßnahmen für sauberes Oberflächenwasser
vorzusehen, wie z.B. durchlässige Bauweisen für Grundstückszufahrten und Stell-
plätze und die Versickerung von Dachflächenwasser (wasserrechtlich zu behandeln).
Weitere Informationen zum naturnahen Umgang mit Regenwasser können unter
folgenden Links abgerufen werden:
1. Naturnaher Umgang mit Regenwasser - Verdunstung und Versickerung statt Ableitung

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf
2. Regenwasserversickerung - Gestaltung von Wegen und Plätzen - Praxisratgeber für

den Grundstückseigentümer. Als PDF im Puplikationsshop zum Download zur Verfügung
gestellt: https://www.bestellen.bayern.de (zu finden unter der Artikel-Nr: lfw_was_00157)

21. Bodendenkmalschutz
Evtl. bei Erdarbeiten zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gem. Art. 8
BayDSchG der Mitteilungspflicht an das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege,
Schloß Seehof, 96117 Memmelsdorf oder die Untere Denkmalschutzbehörde im
Landratsamt Rhön-Grabfeld.

22. Bodendenkmal
- D-6-5727-0057; Siedlung der Metallzeiten
Innerhalb der Ausgleichsfläche (Geltungsbereich 2) ist für alle Bodeneingriffe,
auch größere Pflanzlöcher, Geländemodellierungen, Anlage von Magerrasen-
flächen, Tümpel etc., eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen
Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

25. Empfehlung für die Anlage von Zisternen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB)

Es wird empfohlen, das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen über ein
getrenntes Leitungsnetz in eine Zisterne auf dem jeweiligen Grundstück abzuleiten.
Die Mindestgröße der Zisterne sollte mind. 3 m³ je Grundstück betragen. In jedem Fall
ist in der Zisterne ein Überlauf vorzusehen, der an den öffentlichen Regenwasserkanal
anzuschließen ist.

28. Empfehlung zur Vermeidung von Geräuschen
Im Hinblick auf die Vermeidung von Geräuschbelästigungen innerhalb des Plangebie-
tes, sollten die aktuellen Hinweise des LfU Bayern zu Luftwärmepumpen beachtet wer-
den; https://www.lfu.bayern.de/laerm/gewerbe_anlagen/luftwaermepumpen/index.htm

27. Empfehlung für Dachbegrünung
Es wird empfohlen, die Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude mit einer exten-
siven Dachbegrünung (z.B. standortgerechte Gräser-/Kräutermischung oder Stauden
und Sedumsprossen), mit einem Substrataufbau von mindestens 10 cm zu versehen.

26. Empfehlung für bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung,
Nutzung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b
BauGB)
Zur Nutzung solarer Energie, wird die Errichtung von Dach-Photovoltaikanlagen auf
den Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude empfohlen (auch in Kombination mit
einer Dachbegrünung).

23. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens fest-
gestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten,
ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu
benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).
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6.2 Die Ausgleichsfläche ist von der Gemeinde Strahlungen mit dem einschlägigen
Meldebogen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, an das Bayerische Öko-
flächenkataster beim Bayer. Landesamt für Umwelt (LfU) zu melden.

6.1.1 Die festgesetzte Teilfläche des Grundstückes Fl.Nr. 2522 (Gemarkung Strahlungen)
ist Teil der anerkannten Ökokontoflächen der Gemeinde Strahlungen im Bereich der
Strahlunger Straße.
Auf der Fläche wurde bereits die Maßnahme "Umwandlung von Acker zu Extensiv-
grünland" durchgeführt.
Die Teilfläche ist weiterhin
- ohne den Einsatz von Dünger und chemischen Pflanzenschutzmitteln zu bewirt-

schaften,
- mind. 1 mal jährlich (max. 2 mal jährlich) ab dem 15.06. zu mähen und das Mahd-

gut abzutransportieren.

9. Abgrenzung von Biotopen
(Biotopkartierung Bayern Flachland)

10. bestehender Funkmast

14. bestehende unterirdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
13.1 - 20 kV-Freileitung

STRAHLUNGEN

nach Salz

best. Extensiv-
grünland

Weg

Wald

Gemarkung
Strahlungen

Streuobstbestand

Geltungsbereich 2

Geltungsbereich 1
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330
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5.2 Privates Pflanzgebot für Hecke, mit Standortbindung

Für die Grundstücke, ist im Übergang zur freien Landschaft auf mindestens 2/3
der Grundstückslänge eine 2-3 reihige Hecke gemäß Pflanzschema zu pflanzen.

5.2.1 Ausnahme; Für die Grundstücke im Bereich der gekennzeichneten Bestandsgehölze
am Westrand des Geltungsbereiches, gilt dieses Pflanzgebot nur dann, wenn die
diese beseitigt werden.

Pflanzschema
2-3 reihige private Baum-/Strauchhecke als Randeingrünung

M. 1 / 200

best. Bäum
e/Sträucher

privates Pflanzgebot für 2-3 reihige
Hecke zur Randeingrünung; sh. Ziffer

B.5.2 und B.5.2.1 der textlichen
Festsetzungen

7.6 Einfriedungen
Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind als
Holzlatten- oder Metallzaun mit Pfosten, Riegeln und senkrechten Stäben sowie in
Bruchsteinausführung, mit einer Höhe bis max. 1,20 m über Oberkante Verkehrsfläche
zulässig.
Nicht zulässig sind Stabmattenzäune und Gabionenwände mit Natursteinen.

5.5 Dachbegrünung
Hauptgebäude die in Flachdachbauweise errichtet werden, sind mit einer extensiven
Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von mindestens 10 cm zu versehen und mit
einer standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit standortgerech-
ten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen.

30. Empfehlung zur Gestaltung der Grundstückszufahrten
Zur Vermeidung von ungünstigen Sichtverhältnissen beim Ausfahren von den
Grundstücken auf die Kreisstraße NES 18 / Münnerstädter Straße, wird den künf-
tigen Bauherren empfohlen, die durch die Errichtung von Zufahrten entstehenden
Dammböschungen großzügig abzuflachen oder abzutragen. Die sich dadurch
ergebenden Sichtflächen, sollten von jeglicher Bebauung, Bepflanzung o.ä., ab
0,80 m Höhe über Straßenoberkante freigehalten werden.

31. Empfehlung zum Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplanes Über-
flutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen
zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- und
Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Fenster sowie Eingangstüren von Unter- oder
Kellergeschossen sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Licht-
schächten, ausgeführt werden.

32. Empfehlung zur Erkundung des Baugrundes
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grund-
sätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes
Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

D

14.3 - Telekommunikationskabel

D-6-5727-0057

19.1 geplanter Standort Trafostation für Baugebiete "Zehnt IV" und "Westlich der Münner-
städter Straße"

33. Flugemissionen
Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des Sonderlandeplatzes Bad
Neustadt/Saale-Grasberg. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Belästigungen durch
Flugemissionen zu rechnen ist, die Planung in Kenntnis dieser möglichen Beeinträch-
tigungen erstellt wird und somit Rechtsansprüche gegen den Flugplatzbetreiber, die
mit Beeinträchtigungen durch den Flugbetrieb begründet werden, nicht bestehen.

gepl. Trafostation

(rot gekennzeichneter Text = Änderungen zur Planfassung vom 24.05.2023)


